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Der Luzerner Kopfbahnhof beschränkt das Angebot
entscheidend. Auch die ein- und zweispurigen Zufahrts-
gleise u.a. am Rotsee und im Gütschtunnel erreichen die
technische Kapazitätsgrenze und deckeln somit das
Angebot mit Auswirkungen auf viele Nachbarkantone.

In Zug beginnt das Zentralschweizer Nadelöhr Richtung
Zürich. Zwischen Litti und Horgen gibt es noch immer
Einspurabschnitte, welche ein gutes Angebot innerhalb
des Metropolitanraums Zürich verhindern.

Im schwyzerischen Arth-Goldau laufen Fern- und Regio-
nalverkehr zusammen und müssen auch künftig abge-
stimmt bleiben. Arth-Goldau bleibt die Drehscheibe für
den Nord-/ Südverkehr via GBT, aber auch via Bergstre-
cke und in die Ostschweiz .

Ein Beispiel für die vielen Zentralschweizer Gebietsent-
wicklungen ist der neue Kantonsbahnhof Uri. Er kon-
zentriert das Angebot auf den Hauptort Altdorf, wo Bahn,
Bus und Siedlung optimal aufeinander abgestimmt wer-
den.

Für ein optimales Angebot auf der Zentralbahn ist der
Engpass im nidwaldischen Hergiswil entscheidend. So
führt die Anbindung der Tourismusgebiete Engelberg,
Melchsee-Frutt und Brünig-Hasliberg mit Luzern über
diesen Engpass.

Neben Nidwalden ist auch Obwalden eng mit Luzern
verknüpft, wie entsprechenden Pendlerverkehre zeigen.
Das Bahnangebot muss weiter ausgebaut werden, da es
zukünftig auch im Strassennadelöhr Hergiswil-Horw zu
Engpässen kommen wird.
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Die wichtigsten Forderungen der
Planungsregion Zentralschweiz (PR ZCH) für
den Ausbauschritt 2030 in der Zentralschweiz:

Zum Angebotsausbau 2030:

¶ Kapazitätsausbau auf den Hauptentwicklungsachsen; vor allem auf der bereits heu-
te stark nachgefragten Achse Zürich-Zug-Luzern-Sursee.

¶ Viertelstündliche, systematisierte Angebote in den verdichteten Siedlungsgebieten.

¶ Integraler Halbstundentakt als Basisangebot im gesamten S-Bahn-Verkehr.

¶ Prioritäre Prüfung von Angebotsmodul 1 sowie der möglichen Etappierungen von
Angebotsmodul 2 (Angebotsausbau Fokus Region Zug) und Angebotsmodul 3 (An-
gebotsausbau Fokus Region Luzern). Das Angebot soll schrittweise Richtung Ziel-
zustand ausgebaut werden. Planung und Realisierung der notwendigen Grosspro-
jekte sind jetzt anzugehen.

¶ Gute Anbindung der Tourismusregion Zentralschweiz mit dem Mittelland resp. dem
Ausland. Bedarfsgerechte Erschliessung der Tourismus- und Freizeitdestinationen
innerhalb der Zentralschweiz.

Zum Planungsprozess bis zum Parlamentsentscheid 2018:

¶ Integrierte Planung des gesamten Personenverkehrs (Regional- und Fernverkehr)
und des Güterverkehrs.

¶ Transparente Planungsgrundlagen für den Fern- und Güterverkehr.

¶ Erhöhung der Nachfrageprognose des BAV basierend auf den kantonalen Nachfra-
geprognosen (Arbeitsplatz- und Einwohnerentwicklung).

¶ Laufender Einbezug der Planungsregion im weiteren Planungsprozess.
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2. Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser Sarnen, im November 2014

Das Schweizer Stimmvolk hat am 9. Februar 2014 der Vorlage zu Finanzierung und Ausbau der
Bahninfrastruktur (FABI) mit grossem Mehr zugestimmt. Damit hat der Souverän die Weichen in
eine erfolgreiche Bahnzukunft gestellt. FABI enthält den Wechsel von den grossen Würfen einer
Bahn 2000 oder der NEAT zu einer rollenden Planung, welche es erlaubt, das Angebot auf die
Raumentwicklung schrittweise abzustimmen. Mit FABI ist neu der Bund Prozessführer. Das
BAV sieht vor, dass die Planungsregionen bis Ende November 2014 Angebotskonzepte für den
Ausbauschritt 2030 für den Regionalverkehr einreichen. Die SBB erarbeiten parallel dazu ein
Angebotskonzept für den Fernverkehr, das BAV ein solches für den Güterverkehr. Der Bund
wird anschliessend eine Bewertung und Priorisierung der eingereichten Konzepte bzw. der ent-
sprechenden Module vornehmen. Die erforderlichen Infrastrukturen werden dann aus dem Ziel-
angebot heraus definiert.

Nach dem grossen Vertrauensbeweis durch das Volk muss nun der Tatbeweis folgen. Ich bin
sehr stolz, dass die Zentralschweiz den Faden schnell aufgenommen, sich schlank und tatkräf-
tig organisiert hat sowie die Fachleute der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden
und Zug zusammen mit unseren Partnern der Infrastrukturbetreiber und Transportunternehmen
das vorliegende Angebotskonzept erarbeitet haben. Nicht minder stolz bin ich auf die Tatsache,
dass wir Zentralschweizer Kantone uns gefunden haben und im Planungsprozess noch enger
zusammengerückt sind. Es versteht sich, dass wir nicht bei Null gestartet sind: Die bestehen-
den kantonalen Planungen werden inskünftig unter dem Dach der Planungsregion Zentral-
schweiz fortgeführt. Das vorliegende Angebotskonzept, welches eine hohe Planungsqualität
aufweist, wurde wie vom BAV verlangt auf Basis erhärteter Nachfragedaten entwickelt und zeigt
in Modulen auf, wohin die Reise im sprichwörtlichen Sinn geht.

Wir Zentralschweizer Kantone erwarten ein sicheres, pünktliches und sauberes Angebot, jeden
Tag zu jeder Stunde. Wir wollen, dass die aus den Angeboten folgenden Projekte realisiert
werden, in Zeit, Qualität und Kosten wie wir uns das vorstellen. Die Zentralschweiz prosperiert
und die Mobilität nimmt - wie im Konzept aufgezeigt - weiterhin zu. Vielen herzlichen Dank allen
Beteiligten für ihre engagierte Mitarbeit. Wir sind mit unserem Angebotskonzept bereit und ha-
ben einen ersten Meilenstein erreicht, die künftigen verkehrspolitischen Herausforderungen zu
meistern und freuen uns sehr auf die kommenden Iterationsschritte - selbstverständlich zu-
sammen mit unseren Partnern, dem BAV, den Infrastrukturbetreibern und den Transportunter-
nehmen!

Herzlichst

Niklaus Bleiker
Vorsitzender Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs
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3. Kurzfassung / Fazit
Nach dem Volks-Ja zu FABI wird das Bundesparlament in regelmässigen Abständen über Aus-
bauschritte im Bahnnetz entscheiden. Mit FABI ändern sich zudem Planungsabläufe und Zu-
ständigkeiten von Bund, Kantonen und Bahnunternehmen in der Planung der künftigen Ausbau-
ten: Der Lead für die Angebotskonzepte des Regionalverkehrs liegt bei den Kantonen, für den
Güterverkehr beim BAV unter Einbezug der Branche und für den Fernverkehr beim BAV und
bei den SBB. Die Grundlagen für die Arbeiten zum nächsten Ausbauschritt sind in der Doku-
mentation "Planungsgrundlagen STEP Ausbauschritt 2030" zusammengefasst. Die Dokumenta-
tion wurde vom BAV Anfang April 2014 veröffentlicht und dient als Grundlage für diesen Bericht.

Dynamische Zentralschweizer Entwicklung
Seit 2004 fährt in der Zentralschweiz die S-Bahn und hatte einen öV-Quantensprung zur Folge:
Neue Haltestellen, neues Rollmaterial, optimierte Busanbindungen, integrale Tarifverbunde und
neue Billettautomaten. Diese Investitionen lohnten sich, konnte doch so ein wesentlicher Teil
des Mobilitätswachstums  mit dem öV abgewickelt werden. Die Entwicklung der Fernverkehrsli-
nien (isoliert betrachtet) ist wohl ähnlich, wobei die Planungsregion Zentralschweiz diesbezüg-
lich nur über ungenügende Unterlagen verfügt. Es wäre angezeigt, diese transparent für die
Planung den Kantonen zur Verfügung zu stellen.

Abbildung 1: Entwicklung Bahn 2004-2012 (RV und FV, ausgewählte Korridore)
Quelle DWV, Zahlenwerte von SBB Personenverkehr – Nachfrageentwicklung, Simba. Strecke. HOP. Angegeben ist die Anzahl
Reisende pro Tag im stärkst belasteten Querschnitt auf Basis des DWV pro Korridor bzw. (rot) für den Knoten Luzern.



Seite 10/70

ZKöV - Angebotskonzept AS 2030

Das BAV rechnet mit ca. 30% Nachfragewachstum von Regional- und Fernverkehr in der Zent-
ralschweiz von 2012 bis 2030. Einzig die Nord-Süd-Achse hat rund 60% Wachstum. Die BAV-
Prognose wird auf Grundlagen basieren, welche im nationalen Kontext stimmig sind. Mit diesem
Bericht weist die Planungsregion Zentralschweiz jedoch den Prozessführer auf entscheidende
regionale Themen hin, welche in der weiteren Planung berücksichtigt werden müssen.

Die Zentralschweiz wächst weiter stark!
Die Zentralschweiz gehört zum Metropolitanraum Zürich und entwickelt sich parallel mit dem im
Hauptzentrum Zürich augenfälligen Wachstum. Die im Bericht ausgewertete Pendlerstatistik
zeigt aber nicht nur einen Zuwachs der Pendlerbewegungen von begehrten Zentralschweizer
Wohngebieten nach Zürich. Dank zahlreichen neuen Gewerbeansiedlungen und Hochschulin-
vestitionen an diversen Standorten findet das grösste Wachstum zurzeit auch in Gegenlastrich-
tung statt. Dies führt zu guten und wirtschaftlichen Produkteauslastungen.
Die Entwicklung wird aus Sicht der Planungsregion Zentralschweiz weitergehen und stärker
ausfallen, als in den Prognosen des BAV erwartet. Grosse Flächen in allen Kantonen stehen
bereit oder sind bereits in Entwicklung (z.B. werden in Zug bis 2030 rund 15'000, in Luzern rund
12'000 Arbeitsplätze erwartet). Dieser Bericht enthält entsprechende Werte für alle Kantone,
welche in Richtplanungen und Agglomerationsprogrammen verbindlich festgelegt sind und so-
mit auch die Basis für die Bahnplanung bilden müssen. Die Planungsregion Zentralschweiz will
ihre Bahnplanung auf diese Siedlungsentwicklung auslegen und schrittweise der tatsächlichen
Nachfrage anpassen. Die Entwicklungsschwerpunkte liegen entlang definierter Hauptachsen
(mit Bahn- und Strassenangebot). Der öffentliche Verkehr muss zudem aus Kapazitätsgründen
einen grösseren Verkehrsanteil am Gesamtverkehrssystem übernehmen. Zu diesem Zweck
benötigt die Bahn ein leistungsfähiges Angebot mit attraktiven Zubringersystemen (Bus, Velo
und Fussgänger). Das Angebot der Planungsregion Zentralschweiz trägt diesen Entwicklungen
Rechnung. Ohne Ausbauten resp. mit dem Angebot Status quo wird die öV-
Nachfrageentwicklung nicht wie gewünscht gefördert, und Kapazitätsengpässe sind unaus-
weichlich.

Im Verlauf der Nachfrageuntersuchungen der Angebotplanung Zentralschweiz (AP ZCH) korri-
gierte das Bundesamt für Statistik (BfS) seine Prognoseszenarien. Diese Arbeiten liefern einen
weiteren Hinweis auf die sich ändernde Nachfrage in der Zentralschweiz, welche in den vorlie-
genden Daten nicht mehr abgebildet werden konnte. Im Bericht finden sich zudem Modalsplit-
Auswertungen am Beispiel der Agglomeration Luzern zwischen 2005 und 2010, welche auch
Hinweise darauf geben, wo die BAV-Prognose zu korrigieren ist.

Nachfragemodellrechnungen im Vorprojekt Tiefbahnhof Luzern zeigen zudem das offene Po-
tenzial, welches neue Netzelemente bringen können. So kann 50% mehr Verkehr auf der Bahn
abgewickelt werden, was die Strasse entlastet, die Attraktivität des Standorts Zentralschweiz
erhöht und damit gleichzeitig die Umwelt in den dichten Agglomerationen schont.

Angebot 2030 aus Sicht der Planungsregion Zentralschweiz
Die Planungsregion Zentralschweiz hat die bisher eher kantonal laufenden Strategien zu einem
stimmigen Angebots-Gesamtkonzept in der Zentralschweiz vereint. Dabei wird das Gesamtsys-
tem im Personenverkehr betrachtet, da die separate Planung von Regional- und Fernverkehr
eher überholt ist. Erst in einer zweiten Phase müsste aus Sicht der ZKöV entschieden werden,
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welche Teilangebote dem Fern- oder Regionalverkehr zugeordnet werden müssen. Gestützt auf
die im Bericht enthaltene vertiefte Nachfrageanalyse, bei der die beschriebene Gebietsentwick-
lung mitberücksichtigt ist, ergibt sich ein dazu passendes Angebot, welches im Modul 1 darge-
stellt ist. Kernelement dieses Angebotskonzepts sind das ausgebaute Angebot Zürich–Zug–
Luzern–Sursee (schnelle Fernverkehrsprodukte mit wenigen Halten werden durch RegioEx-
press-Verbindungen ergänzt; die Basiserschliessung bilden die S-Bahnen im dichten Takt),
viertelstündliche Verbindungen in den verdichteten Siedlungsgebieten und systematisierte An-
gebote (in der Regel im Halbstundentakt) im ganzen Perimeter.

Abbildung 2: Kapazitätsnutzungsplan 2030 (Modul 1 mit bedeutendem Angebotsausbau LU-ZG-ZH),
Format A3 im Anhang

Die weiteren Module 2 und 3 sind denkbare Etappierungsvarianten hin zum Modul 1. So wird im
Modul 2 das verdichtete Angebot im Raum Zug-Zürich dargestellt, im Modul 3 ein bedeutender
Angebotsausbau in der Region Luzern abgebildet.

Haltung des Prozessführers bestimmt über die Zukunft der Zentralschweiz
Dieser Bericht stellt alle regionalen Daten transparent dem neuen Prozessführer BAV zur Ver-
fügung. Die Planungsregion Zentralschweiz fordert:
¶ Die BAV-Prognosen sind zu ergänzen resp. das BAV muss sich auf einen stärkeren Ange-

botsausbau vorbereiten, weil die Prognosen des Bundes vor allem auf den Hauptachsen zu
tief liegen.
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¶ Da die Zentralschweiz in bisherigen Ausbauschritten wie z.B. Zukünftige Entwicklung
Bahninfrastruktur (ZEB) ca. 2020 wenig berücksichtigt wurde und eine beachtliche Entwick-
lung hinter und vor sich hat, soll sie vom Ausbauschritt 2030 substantiell profitieren. Die
Zentralschweizer Kantone fordern daher die Realisierung des Modul 1 mit Kapazitätsausbau
auf Hauptentwicklungsachsen, mehr Durchmesserlinienangebote, viertelstündliche Verbin-
dungen in den verdichteten Siedlungsgebieten, Halbstundentakt als Basisangebot im S-
Bahn-Verkehr, systematisierte Angebote und eine gute touristische Erschliessung mit der
Bahn. Denkbar ist, dass das Modul 1 allenfalls in Etappen erreicht wird.

¶ Das Angebot sollte schrittweise Richtung Zielzustand ausgebaut werden. Dazu sind gemäss
Studien der Kantone auch zeitnah Grossprojekte nötig, da an Schlüsselstellen bereits heute
die Grenze der technischen Trassenzahl erreicht ist. Die Zentralschweiz kann sich mit der
aktuellen Infrastruktur nicht mehr wie angedacht weiterentwickeln.

¶ Planung und Realisierung der Grossprojekte sind absehbar anzugehen, um die Baumass-
nahmen möglichst über die Zeit zu verteilen. Es ist abzusehen, dass die Nachfrage das An-
gebot  in verschiedenen Relationen zeitgleich übersteigen wird. Das Regionale Angebots-
konzept enthält Lösungen, wie die Angebotsentwicklung aufwärtskompatibel umgesetzt
werden kann.

¶ Separate Korridorstudien, allenfalls sogar unterteilt in Regionalverkehr/Fernverkehr stossen
bei hoch belasteten Knoten an Grenzen. Verlässliche Aussagen gibt es nur bei Betrachtun-
gen von Fern-, Regional- und Güterverkehr im Gesamtsystem. Dies gilt es bei den Iteratio-
nen 2015/2016 weiterhin zu beachten.

Die Planungsregion Zentralschweiz freut sich auf die weitere Zusammenarbeit in den kommen-
den Iterationen und vor allem auf den überfälligen öV-Angebotsausbau in der Zentralschweiz.
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4. Behördenverbindliche Grundlagen
Im Rahmen der verschiedenen Raumplanungsinstrumente haben die Kantone der Zentral-
schweiz die zentralen Eckpunkte zur Weiterentwicklung von Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
in ihrem Perimeter definiert. Die diesbezüglichen raumplanerischen Festlegungen sind im Detail
im Anhang dokumentiert. Nachfolgend werden die wichtigsten Punkte in einer Übersicht zu-
sammengefasst.

4.1. FABI: Bundesbeschluss 21.06.13 und Nationale Abstimmungsbotschaft vom 9.2.14
Der Bundesbeschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur vom
20.6.2013 (vom Parlament am 21.6.2013 beschlossen) legt fest, dass der Bund die Hauptlast
der Finanzierung trägt und zu diesem Zweck einen Fonds einrichtet. Einlagen und Entnahmen
dieses Bahninfrastrukturfonds (BIF) sind gesetzlich geregelt. Aus dem BIF sollen Betrieb und
Substanzerhalt, Ausbau sowie Forschungsaufträge finanziert werden, so dass die Finanzierung
einheitlicher als bisher geregelt wird. Gleichzeitig hat die Bundesversammlung bereits einen
Ausbauschritt 2025 beschlossen. Im gleichen Beschluss werden der zeitliche Rahmen für die
Botschaft zum Ausbauschritt 2030 (bis 2018) und vorbereitende planerische Massnahmen fest-
gelegt. Unter diesen ist für die Zentralschweiz vor allem die Kapazitätserweiterung Luzern–
Zug–Thalwil relevant.

Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am 9. Februar 2014 mit 62 zu 38
Prozent die Vorlage zu Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur FABI angenommen.
Geplant ist, dass der Bundesrat die Beschlüsse auf den 1. Januar 2016 in Kraft setzt.

4.2. Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene
Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene, beinhaltet für die Zentralschweiz folgende
zentralen Infrastrukturen als langfristige Entwicklungsziele:
Á Vollausbau Gotthard-Achse (ZBT II, Verlängerung NBS bis Arth-Goldau (Linienführun-

gen Zugersee Ost und West, NBS Urmibergtunnel und Querung Felderboden,
NBS Axen inkl. Verlängerung „Berg lang“).

Á Tiefbahnhof Luzern (Durchgangstiefbahnhof).

Daneben werden noch verschiedene weitere Massnahmen aufgeführt. Die wichtigsten sind der
Ausbau zwischen Zug und Kollermühle auf drei Gleise, der Ausbau der Meterspur im Knoten
Luzern, verschiedene Doppelspurabschnitte auf dem Netz der Zentralbahn, der Kantonsbahn-
hof Altdorf sowie im Raum Einsiedeln die Doppelspur Schindellegi – Biberbrugg und im Raum
Ausserschwyz die Überholgleise Schübelbach und Pfäffikon (für den S-Bahn- und Güterver-
kehr).

4.3. Kantonale Richtpläne
Die kantonalen Richtpläne bilden die wichtigsten Angebotsziele der Kantone raumplanerisch ab
und gewährleisten so u.a. die Freihaltung der benötigten Fläche. In dieser Funktion ist auch der
langfristig angestrebte Infrastrukturzustand abgebildet (Linienführungen, Grossprojekte). Für die
einzelnen Kantone sind insbesondere die folgenden Elemente relevant:
Á Kanton Luzern: Tiefbahnhof Luzern in zwei Etappen (Kopf- und Durchgangstiefbahnhof).
Á Kanton Zug: Angebotsverdichtung auf der Achse Luzern–Zug–Zürich inkl. Anbindung

Flughafen Zürich sowie Sicherstellung der benötigten RV-Kapazitäten auf dem Netz.
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Á Kanton Schwyz: attraktive Anbindung aller Kantonsgebiete an die Agglomeration Zürich,
Stärkung der regionalen öV-Drehscheiben (Aufwertung der regionalen Zentren) und die
Einrichtung neuer Haltestellen zur Feinerschliessung.

Á Kanton Uri: Aus- und Aufbau des Kantonsbahnhof Altdorf zur zentralen öV-Drehscheibe
des Kantons und zur Erschliessung der geplanten Entwicklungsschwerpunkte. Neben
dem Urner Talboden ist des Weiteren noch die Entwicklung von Andermatt und
Göschenen (v.a. verkehrliche Funktion) festgehalten.

Á Kanton Nidwalden: Haltestelle Bitzi, Doppelspurausbau Hergiswil sowie eine Raumsi-
cherung für weitere Doppelspurausbauten.

Á Kanton Obwalden: Angebotsverdichtung zwischen Luzern und Hergiswil und eine attrak-
tive Anbindung des Kantons an die Agglomerationen Zug und Zürich.

Á Kanton Bern: Im Richtplan sind in den betroffenen Korridoren keine relevanten Mass-
nahmen enthalten.

4.4. Agglomerationsprogramme
Mit den Agglomerationsprogrammen richten die Zentralschweizer Kantone ihre öV-Systeme auf
die aktuelle und künftige Entwicklung der Wohnbevölkerung und der Erwerbstätigkeit aus. Es
werden Massnahmen forciert, die mit einem leistungsfähigen öV eine effiziente Mobilitäts-
gestaltung sicherstellen. Die Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger (innerhalb öV und öV /
MIV) gewährleistet einen nachhaltigen Umgang mit den finanziellen Ressourcen:
Á Kanton Luzern: Verbindung der ESPs in den Subzentren der Agglomeration miteinander

und mit dem Zentrum durch leistungsfähige Transportketten durch den Tiefbahnhof,
Aufbau von Bus-Hubs in den regionalen Sub-Zentren und Massnahmen zur Priorisie-
rung des Busverkehrs im Strassenverkehr.

Á Kanton Zug: Angebotsverdichtung auf der Achse Luzern–Zug–Zürich durch eine Kapazi-
tätssteigerung am Zimmerberg und Ausbauten zwischen Zug und Luzern.

Á Obersee (SG, SZ, ZH): Verdichtung des Stadtbahnangebots Siebnen-Wangen - Pfäf-
fikon–Rapperswil und Kaltbrunn–Uznach–Pfäffikon.

Á Nidwalden / Stans: Ausbau der öV-Verbindung Richtung Luzern und weiter Richtung
Zug / Zürich zur Aufnahme der wachsenden Pendlerströme.

5. Weitere Grundlagen der beteiligten Partner

5.1. Bahnplanungen und öV-Strategien
Neben den behördenverbindlichen Grundlagen gibt es eine Reihe weiterer Planungen, die für
die Angebotsentwicklung in der Zentralschweiz auf der Schiene wichtige Erkenntnisse gebracht
haben und Rahmenbedingungen festsetzen. Eine detaillierte Übersicht aller Planungs-
grundlagen findet sich im vertiefenden Bericht in Beilage 1:
Á Angebotsplanung Zentralschweiz (AP ZCH) (2013).
Á öV-Strategie Kanton Schwyz (2014).
Á Strategie Wirtschaft und Wohnen Kanton Schwyz (2011).
Á Raumentwicklungsstrategie Kanton Schwyz (2014).
Á Stadtbahn Zug, 2. Teilergänzung (2012) (Agglomerationsprogramm Zug 2G, M24.01;

Richtplan Kanton Zug V12.2).
Á öV-Strategie Kanton Nidwalden (2012).
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Á Regionales Gesamtverkehrskonzept rGVK Kanton Uri (2010).
Á Unteres Reusstal ESP Urner Talboden (2014).
Á Mittelfristangebot Bahn 2025 des VVL (2014).
Á Gesamtverkehrsstrategie Kanton Bern.
Á Planungen Tiefbahnhof Luzern.
Á Verschiedene Planungsberichte der EVU / EIU.

5.2. Langfristperspektive Bahn
Als eine der Grundlagen von FABI hat der Bund eine Langfristperspektive Bahn erarbeitet
(20.4.2012). Ihre Kernelemente sind die langfristige Funktionsfähigkeit des Netzes und der da-
rauf gefahrenen Angebote, der Ausbau der Bahnhöfe und intermodalen Schnittstellen sowie
bedarfsgerechte Taktverdichtungen und Angebotserweiterungen. Weitere Geschwindigkeits-
erhöhungen werden eher zurückhaltend beurteilt und sollen nur dort erfolgen, wo sie zur Siche-
rung der relativen Standortgunst der Schweizer Zentren oder zwischen diesen Zentren zur
wettbewerbsfähigen Entwicklung des Knotenprinzips erforderlich sind.
Auf dieser Grundlage enthält die Langfristperspektive für die Zentralschweiz insbesondere ei-
nen Angebotsausbau im Fernverkehr auf einen Halbstundentakt Luzern–Bern, Luzern–Basel
und einen Viertelstundentakt Luzern–Zug–Zürich. Ebenso sollen die S-Bahnen viertelstündlich
verkehren, und zwar sowohl im Raum Zug (als Teil des Metropolitanraums Zürich) als auch in
der Agglomeration Luzern. Im Güterverkehr soll die Anzahl der Trassen im Transit-Korridor Ba-
sel–Chiasso/Luino gesteigert werden.

Abbildung 3: Langfristperspektive Bahn, BAV, 20. April 2012
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5.3. Vorprojekte
Zu verschiedenen Infrastrukturmassnahmen im Perimeter der Planungsregion Zentralschweiz
wurden bereits die erforderlichen Vorprojekte (VP) erstellt und stellen damit eine weitere behör-
denverbindliche Grundlage dar (Details siehe Anhang, Kapitel 12):
Á VP Tiefbahnhof Luzern.
Á VP Zimmerberg-Basistunnel II.
Á VP Doppelspur Hergiswil (Netz zb).
Á VP Doppelspur Schindellegi-Feusisberg–Biberbrugg (Netz SOB).

Ferner wurde im November 2013 im Kanton Luzern der „öV-Bericht 2014-2017“ verabschiedet.
Dieser differenziert nach den kurz-, mittel- und langfristigen Zeithorizonten und hält dazu die
Massnahmen „AggloMobil due“ (Bus-Hubs), das „Mittelfristangebot 2025 (Angebots-
zwischenetappe) und den „Tiefbahnhof Luzern“ (Durchgangstiefbahnhof) fest.

5.4. Zusammenfassung: Raumplanerische Entwicklungsziele
Die Zentralschweiz ist ein Teil des Metropolitanraum Zürich. Die 6 Kantone haben eine unter-
schiedliche Ausgangslage für die weitere Entwicklung. Obwalden, Nidwalden, Schwyz und Uri
sind geprägt von voralpinen Topografien. So ist ein grosser Teil ihrer Kantonsgebiete meist als
Naturlandschaft für den Tourismus attraktiv. Die Siedlungen konzentrieren sich in Talschaften,
wo auch die Verkehrsinfrastrukturen realisiert sind. Luzern hat mit seiner Landschaft auch sol-
che Kantonsteile, ist aber in der Agglomeration ums Hauptzentrum Luzern bereits städtisch
verdichtet. Auf den Hauptentwicklungsachsen wird die weitere Entwicklung zudem gefördert,
damit Infrastrukturen an definierten Achsen realisiert und gestärkt werden. Zug liegt nahe an
Zürich, hat aber selber sehr dichte Wirtschaftszonen, wo grosse Arbeitgeber angezogen wer-
den. Jeder Kanton dokumentiert seine Entwicklung in behördenverbindlichen Instrumenten wie
dem Richtplan. Zusammenfassend können auf Basis dieser Planungsgrundlagen für die einzel-
nen Kantone folgende raumplanerische Entwicklungsziele festgehalten werden:

5.4.1. Kanton Luzern
Der Kanton Luzern hat seine sechs Bahnachsen in Haupt- und Nebenentwicklungsachsen ein-
geteilt. Unter den drei Hauptentwicklungsachsen Luzern–Zug–Zürich, Luzern–Sursee–Olten
und Luzern–Hergiswil sind zwei Normalspurachsen und mit der Zentralbahn eine Schmal-
spurachse. Prioritär ist eine Verbindung der beiden Normalspurachsen, um damit den Wirt-
schaftsraum Luzern zu stärken.
Auf diesen Hauptentwicklungsachsen entstehen zu Luzern vorgelagerte Subzentren. Das öV-
System soll darauf ausgerichtet werden. Neben Busanbindungen sollen auch  Bahnleistungen
im 1/4h-Takt  an diesen Bus-Hubs angeboten werden.
Als dritter Punkt gilt es, die Wirtschaftsräume besser zu vernetzen. So soll der Wirtschaftsraum
Rontal/Zug direkt mit Bern und Genf, jener von Sursee direkt mit Zug und Zürich verbunden
werden.

5.4.2. Kanton Zug
Für den Kanton Zug steht raumplanerisch die Absicherung der Erschliessung innerhalb des
Agglomerationsraumes (Stadtbahnlinie S1) auf der Hauptachse des Entwicklungs- und Ver-
dichtungsgebietes Rotkreuz-Cham-Zug-Baar im Vordergrund. Die Erschliessung innerhalb des
Agglomerationsraumes auf der Achse Süd-Nord soll verbessert und das ganze Entwicklungs-
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und Verdichtungsgebiet Baar-Zug direkt an den Stadtbahnlinie S2 angebunden werden. Weiter
soll sein Gebiet optimal und marktgerecht mit dem nationalen und internationalen Bahnverkehr
erschlossen werden.

5.4.3. Kanton Schwyz
Für den Kanton Schwyz stehen folgende Ziele im Vordergrund: Küssnacht mit Fernverkehr er-
schliessen (öV-Strategie SZ), den Talkessel Schwyz schnell und möglichst direkt mit Luzern,
Rotkreuz, Zug und Zürich verbinden, die verschiedenen Bahnprodukte aus IR/RE und
S-Bahnen zu einem Viertelstundentakt in den Korridoren Arth-Goldau–Schwyz–Brunnen und
Pfäffikon–Siebnen-W. verdichten bzw. bestehenden Viertelstundentakt erhalten, die Direktver-
bindung aller Halteorte in der March nach Zürich und Zürich Flughafen wieder herstellen, die
Verbindung Ausserschwyz mit Innerschwyz stärken, IC-Halte in Pfäffikon und Arth-Goldau ein-
richten, Anschlüsse in den Umsteigeknoten Pfäffikon  und Arth-Goldau verbessern, zusätzliche
Direktverbindungen nach Rapperswil aus March ermöglichen und bestehende aus Höfe stärken
(S-Bahn Agglo Obersee).

5.4.4. Kanton Uri
Der Kanton Uri strebt an, die  Anbindung des Unteren Reusstals Richtung Luzern/ Agglomera-
tion und Stans sowie auch Richtung Zug und Zürich zu stärken. Zusätzlich aus dem Raumkon-
zept Schweiz: Gewährleistung Anbindung Raum San Gottardo, gute Erreichbarkeit und Er-
schliessung des Gotthardraums inkl. Sicherung als Umleitungsstrecke.

5.4.5. Kanton Nidwalden
Für Nidwalden ist die Bahnachse Stans–Luzern von zentraler Bedeutung. Die zunehmenden
Verkehrsströme sind durch attraktive öV-Verbindungen zu den  Agglomerationen Luzern, Zug
und Zürich vor allem durch Kapazitätserhöhungen zu bewältigen. Die Verbindung der Touris-
mus-Destinationen Engelberg und Interlaken soll der wachsenden Bedeutung des Tourismus-
und Freizeitverkehrs im Netz der zb Rechnung tragen. Wichtig ist u.a. die Übereckverbindung in
Hergiswil.

5.4.6. Kanton Obwalden
Für den Kanton Obwalden stehen attraktive öV-Verbindungen zu den Agglomerationen Luzern,
Zug und Zürich, eine gute und sichere öV-Erschliessung der touristischen Schwerpunkte (En-
gelberg und Melchsee Frutt), der integrale Doppelspurausbau Hergiswil bis Bahnhof Luzern
sowie eine Förderung der öV-Verbindung Luzern–Interlaken Ost im Vordergrund der kantonalen
raumordnungspolitischen Ziele. Das erwartete Verkehrswachstum soll vor allem auch mit Kapa-
zitätserhöhungen des öV bewältigt werden.
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6. FABI: Organisation Planungsregion Zentralschweiz
Die Planungsregion Zentralschweiz nahm die Herausforderung an, sich gemäss den Vorstel-
lungen des BAV zu formieren und in dieser Organisation in der Bahnplanung aktiv mitzuarbei-
ten.

Abbildung 4: Organigramm Planungsregion Zentralschweiz

Abbildung 5: Detailorganigramm Planung
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Die Planungsregion baut auf der Struktur der ZKöV auf. Bereits seit längerem funktioniert die
interkantonale Abstimmung auf den drei Ebenen:
Á Regierungsräte in der "Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs".
Á Amtsleiter im Gremium Fachkommission ZKöV.
Á Fachstellen tauschen sich in der Begleitgruppe ZKöV aus.

Jede zweite Sitzung dieser Gremien wird ergänzt mit den Teilnehmern der Planungsregion
Zentralschweiz (PR ZCH). Die Regierungsräte treffen sich im Lenkungsausschuss (LA) mit dem
Prozessführer BAV und den verantwortlichen Stellen der Eisenbahninfrastruktur- und Eisen-
bahnverkehrsunternehmen (EIU bzw. EVU). Das gleiche geschieht auf der Stufe Koordinati-
onsausschuss (KA). Um vertieft, zielgerichtet und ressourcenschonend zu planen, wurden 4
Begleitgruppen (BG) gebildet, wobei sich die Gruppen mit Normalspurbahnen (BG 1, 3 und 4)
meist gemeinsam treffen. Die Aufteilung in Teilregionen Ost und West wird damit immer durch-
lässiger, was zu einem noch besseren Resultat beiträgt. Innerhalb der BG können alle Nachbar-
kantone nach Interesse bei anderen BG mitwirken. Dies garantiert besser abgestimmte Lösun-
gen.

7. Beschlossene Angebotsausbauten in der Planungsregion Zentralschweiz
bis 2025 (ZEB und STEP AS 2025)

7.1. Allgemeine Einschätzung
Obwohl vom Volk mit Beschluss „Bahn 2000“ und NEAT bestätigt, fand mit der Einführung von
„Bahn 2000“ per Dezember 2004 kein nennenswerter Angebotsausbau im Fernverkehr in der
Zentralschweiz statt. Mit Ausnahme des Teilausbaus der NEAT, von deren verkürzten Fahrzei-
ten auf der Nord-Südachse die Region ebenfalls profitiert, sind auch keine Entwicklungen bis
2025 geplant. Gleichzeitig schränkt die Zunahme des Güter- und des nationalen Personenver-
kehrs auf dieser Achse die regionalen Entwicklungsmöglichkeiten stark ein.

7.2. Auswirkungen überregionaler und nationaler Planungen
Die 4. Teilergänzung der Zürcher S-Bahn (4. TE) führt auf dem Abschnitt Einsiedeln–Wädenswil
(–Zürich) zu Angebotseinschränkungen (Wegfall Direktzüge Einsiedeln–Zürich, 25/35-Minuten-
Takt S13 anstelle Halbstundentakt). Letztere können nur mit zusätzlichen, nicht finanzierten
Infrastrukturen (Doppelspur Schindellegi-Feusisberg–Biberbrugg) korrigiert werden.

Bei der S2 Zürich–Ziegelbrücke mussten im Abschnitt Pfäffikon–Ziegelbrücke wegen Trassen-
konflikten drei Halteorte aufgehoben werden. Für die Korrektur der Angebotseinschränkungen
der 4. TE zwischen Pfäffikon und Ziegelbrücke ist im STEP AS 2025 (Referenzfall) die Realisie-
rung des im Sachplan Verkehr enthaltenen S-Bahn-Überholgleises vorgesehen.

Mit der Angebotsstruktur ZEB ist im Korridor Arth-Goldau–Erstfeld kein systematischer 1/2h-
Takt aus S2 und IR im Schwyzer Talkessel möglich. Dies verunmöglicht halbstündliche Busan-
schlüsse in Brunnen, Schwyz und Steinen (HVZ). Allfällige Reparaturmassnahmen führen zu
steigenden Betriebs- (Angebot Bahn / Bus) oder Investitionskosten (Infrastruktur).
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7.3. Einzelne Angebotsmassnahmen (2015 – 2025)

Geplante Massnahmen im Regionalverkehr bis zu dem vom Bund publizierten Referenzangebot
Ausbauschritt 2025 (AS2025):

Korridor geplanter Zeithorizont Angebot Rollmaterial
Zentralbahn 2017 Analog 2014 Modulersatz zb.

2021 Einführung S41
Luzern West 2016-2019 Einsatz RABe 535 auf

dem RE LZ-BN.
2020-2025 2. Etappe Luzern

West: Flügelung
Wolhusen RE/S7

Einsatz RABe 535
oder neue Fahrzeuge
(NF), Verknüpfung
RE /S in Luzern.

Verlängerung S61
bis Willisau

Einsatz RABe 535
oder NF auf S61.

Seetal 2016ff Ausbau Doppeltrak-
tionen oder HVZ-
Angebot

Zusätzlicher Seetal-
GTW

S1/S18 2016 Ausbau Doppeltrak-
tionen

Zwei zusätzliche Flirt-
Züge zur Verstärkung
einfach geführter
Kurse.

Stadtbahn Zug 2018ff 1/2h-Takt Baar Lin-
denpark-Walchwil
auf der S2.

Luzern–Arth-
Goldau–
Rapperswil–
St.Gallen

2019ff Neues Rollmaterial
VAE.

Gotthard-
Bergstrecke

2017ff Neues Angebot auf
der Bergstrecke ab
IBN GBT (in Bear-
beitung).

Kantonsbahnhof
Altdorf

2021 Aufwertung zur öV-
Drehscheibe, zwei-
stündlicher IC-Halt.

Abbildung 6: Angebotsmassnahmen im abgeltungsberechtigten Regionalverkehr Zentralschweiz 2015-
2025 (Referenzfall)
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8. Arbeitspaket (AP) 1: Nachfragegestützte Bedarfsanalyse

8.1. Rahmenbedingungen

8.1.1. Lage der Zentralschweiz im Metropolitanraum Zürich
Ein Metropolitanraum besteht aus einer Kernagglomeration und einer Gruppe weiterer Agglo-
merationen. Der Metropolitanraum Zürich umfasst 236 Gemeinden und Städte in den acht Kan-
tonen Zürich, Aargau, Thurgau, Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen, Zug und Luzern. Entgegen
den Kantonsstrukturen haben Metropolitanteilnehmer funktional-räumliche Bezüge untereinan-
der. Zur Bewältigung der bestehenden Herausforderungen wird die strategische Zusammenar-
beit in vier Handlungsfeldern gebündelt (Wirtschaft, Verkehr, Gesellschaft und Lebensraum).

Die Raumentwicklungsämter untersuchten in den letzten beiden Jahren die Zukunft des Metro-
politanraums Zürich. Nachfolgende Karte zeigt die Resultate:

Abbildung 7: Raumordnungskonzept für den erweiterten Metropolitanraum Zürich

Im Rahmen des Raumordnungskonzepts für die Kantone im erweiterten Metropolitanraum Zü-
rich (Metro-ROK-plus) entstand die Abbildung 7. Die Karte zeigt, wo mit Stadtlandschaften regi-
onale Zentren zunehmend zu dicht besiedelten Wirtschaftsräumen verbunden werden. Stadt-
landschaften zeichnen sich aus durch Konzentration des Bevölkerungs- und Beschäftigten-
wachstums, sind meist schon heute gut erschlossen und sollen hervorragend erreichbar blei-
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ben. Die Erschliessung der Zentren der Stadtlandschaft mit der übrigen Stadtlandschaft soll im
Viertelstundentakt sichergestellt werden. Die Zwischenlandschaften sind meist noch ländlich,
teilweise bereits urban. Der Pendleranteil in die Zentren ist überdurchschnittlich, was in der
Hauptverkehrszeit zu grossen Pendlerströmen führt. Der Druck auf Wohn- und Gewerbeflächen
in diesem Raum wird ansteigen. In diesen Zwischenlandschaften sollen gemäss Siedlungspla-
nung die regionalen Arbeitsplatzgebiete gesichert werden, der öV fährt tendenziell  noch eher
im Halbstundentakt oder – falls die Nachfrage dies verlangt – auch bereits dichter. Die Kultur-
landschaft ist geprägt durch Landwirtschaft. Kleine und mittlere Unternehmen sind aber auch
dort zu finden. Die Nachfrage nach Wohnraum wird ansteigen. Die Planung empfiehlt die Ver-
hinderung des Wachstums in die Flächen hinein. Der öV soll dazu beitragen, indem die Er-
schliessungsqualität nicht spürbar erhöht werden soll. In der Naturlandschaft gibt es attraktive
Räume für naturnahe Erholung und eine geringe Infrastrukturdichte. Zusammen mit der gerin-
gen Siedlungsdichte ergibt sich für den öV das Fazit, solche Gebiete über die Grundversorgung
hinaus nur bedarfsgerecht zu erschliessen (z.B. für Tourismus- und Freizeitnutzung).
Allgemeine Kernaussagen dieser Planung lauten, dass sich 80% des künftigen Bevölkerungs-
wachstums in den Stadtlandschaften und den regionalen Zentren konzentrieren werden. Emp-
fohlen wird, den weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs in den Kultur- und Naturlandschaf-
ten sorgsam und bewusst anzugehen.

8.1.2. Heutige Pendlerströme
Die Zentralschweiz gehört zu weiten Teilen zum Metropolitanraum Zürich. So gibt es zahlreiche
wichtige und stetig steigende Pendlerströme, wie nachfolgende Grafik eindrücklich zeigt:

Abbildung 8: Pendlerströme MIV/öV in der Zentralschweiz (Mikrozensus, Pendler pro Werktag)
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8.1.3. Ausgangslage Strasse
Modalsplit-Änderungen sind dort zu erwarten, wo der Strassenverkehr die gewünschte Qualität
nicht mehr bieten kann. Ein Indikator können aktuelle Staumessungen sein. Wenn Ausbaupro-
jekte fehlen oder die Parkplatzsituation schwierig ist (was generell für die Zentren zutrifft), muss
der Mehrverkehr auf diesen Korridoren z.B. durch die Bahn aufgenommen werden. Einen
Überblick über die Strassensituation gibt die folgende Abbildung.

Abbildung 9: Pendlerstau-Index

Quelle: Credit Suisse Ecomonic Research, 03.03.2014

8.1.4. Mobilitätsverhalten Agglomeration Luzern
Luzern holt aktuell Entwicklungen nach, welche in grösseren Agglomerationen mehrheitlich be-
reits abgelaufen sind. Die Indikatoren in folgender Abbildung zeigen, dass der Autobesitz zu-
rück geht, parallel die öV-Abonnemente ansteigen. Dieser Fakt wiederspiegelt sich im Mo-
dalsplit. Erstaunlich ist das Verhalten in der Agglo: So stieg der Modalsplit öV innerhalb von nur
5 Jahren von 15 auf 24 Prozent. Diese Steigerung von 60% ist beachtlich und braucht ein spe-
zielles Augenmerk: Geht der Trend ähnlich weiter, sind Kapazitätsengpässe unausweichlich.
























































































































